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1. Coronavirus – Auswir-

kungen auf die Wirt-
schaft in unserer Heimat 

 
Bund und Länder haben folgende 
Hilfsmaßnahmen bisher beschlossen:  
 
1. Kurzarbeitergeld flexibilisieren  
 
Bis Anfang April wird die Kurzarbeiter-
regelung zielgerichtet angepasst. Dabei 
werden erleichterte Zugangsvorausset-
zungen für das Kurzarbeitergeld einge-
führt:  

 Absenkung des Quorums der 
von Arbeitsausfall betroffenen 
Beschäftigten im  

 Betrieb auf bis zu 10 %  

 teilweiser oder vollständiger 
Verzicht auf Aufbau negativer 
Arbeitszeitsalden  

 Kurzarbeitergeld auch für Leih-
arbeitnehmer  

 Vollständige Erstattung der So-
zialversicherungsbeiträge durch 
die Bundesagentur für Arbeit 
(BA)  

 
2. Steuerliche Liquiditätshilfe für Un-
ternehmen  
 
Um die Liquidität bei Unternehmen zu 
verbessern, werden die Möglichkeiten 
zur Stundung von Steuerzahlungen, zur 
Senkung von Vorauszahlungen und im 
Bereich der Vollstreckung verbessert. 
Insgesamt wird den Unternehmen die 
Möglichkeit von Steuerstundungen in 
Milliardenhöhe gewährt. Die hierfür 
erforderliche Abstimmung mit den Län-
dern darüber hat das Bundesministeri-
um der Finanzen eingeleitet.  
 

Im Einzelnen:  
a. Die Gewährung von Stundungen 
wird erleichtert.  
b. Vorauszahlungen können leichter 
angepasst werden.  
c. Auf Vollstreckungsmaßnahmen (z. 
B. Kontopfändungen) beziehungswei-
se Säumniszuschläge wird bis zum 31. 
Dezember 2020 verzichtet, solange 
der Schuldner einer fälligen Steuer-
zahlung unmittelbar von den Auswir-
kungen des Corona-Virus betroffen 
ist. Bei den Steuern, die von der Zoll-
verwaltung verwaltet werden (z.B. 
Energiesteuer und Luftverkehrssteu-
er) und vom Bundeszentralamt für 
Steuern (Umsatzsteuer, Versiche-
rungssteuer) soll in entsprechender 
Art und Weise vorgegangen werden.  
 
3. Milliarden-Schutzschild für Betrie-
be und Unternehmen  
 
Mit neuen und im Volumen unbe-
grenzten Maßnahmen zur Liquiditäts-
ausstattung sollen Unternehmen und 
Beschäftigte geschützt werden. We-
gen der hohen Unsicherheit in der 
aktuellen Situation hat die Bundesre-
gierung keine Begrenzung des Volu-
mens der Maßnahmen vorgenom-
men. Zunächst werden die bestehen-
den Programme für Liquiditätshilfen 
ausgeweitet. Dazu werden etablierten 
Instrumente zur Flankierung des Kre-
ditangebots der privaten Banken aus-
geweitet und für mehr Unternehmen 
verfügbar gemacht:  

 Die Bedingungen für den 
KfW-Unternehmerkredit (für 
Bestandsunternehmen) und 
ERP-Gründerkredit - Univer-
sell (für junge Unternehmen 
unter 5 Jahre) werden gelo-
ckert, indem Risikoübernah-
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men (Haftungsfreistellungen) 
für Betriebsmittelkredite er-
höht und die Instrumente 
auch für Großunternehmen 
mit einem Umsatz von bis zu 
zwei Milliarden Euro (bisher: 
500 Millionen Euro) geöffnet 
werden. Durch höhere Risi-
koübernahmen in Höhe von 
bis zu 80% für Betriebsmittel-
kredite bis 200 Millionen Euro 
wird die Bereitschaft von 
Hausbanken für eine Kredit-
vergabe angeregt.  

 

 Für das Programm für größere 
Unternehmen wird die bishe-
rige Umsatzgrenze von zwei 
Milliarden Euro auf 5 Milliar-
den Euro erhöht. Dieser „KfW 
Kredit für Wachstum“ wird 
umgewandelt und künftig für 
Vorhaben im Wege einer 
Konsortialfinanzierung ohne 
Beschränkung auf einen be-
stimmten Bereich (bisher nur 
Innovation und Digitalisie-
rung) zur Verfügung gestellt. 
Die Risikoübernahme wird auf 
bis zu 70% erhöht (bisher 
50%). Hierdurch wird der Zu-
gang von größeren Unter-
nehmen zu Konsortialfinan-
zierungen erleichtert.  

 Für Unternehmen mit mehr 
als fünf Milliarden Euro Um-
satz erfolgt eine Unterstüt-
zung wie bisher nach Einzel-
fallprüfung.  

 
Bei den Bürgschaftsbanken wird der 
Bürgschaftshöchstbetrag auf 2,5 Mil-
lionen Euro verdoppelt. Um die Liqui-
ditätsbereitstellung zu beschleunigen, 
eröffnet der Bund die Möglichkeit, 

dass die Bürgschaftsbanken Bürg-
schaftsentscheidungen bis zu einem 
Betrag von 250.000 Euro eigenständig 
und innerhalb von 3 Tagen treffen kön-
nen.  
Das bislang auf Unternehmen in struk-
turschwachen Regionen beschränkte 
Großbürgschaftsprogramm (parallele 
Bund-Länder-Bürgschaften) wird für 
Unternehmen außerhalb dieser Regio-
nen geöffnet.  
Für Unternehmen, die krisenbedingt 
vorrübergehend in ernsthaftere Finan-
zierungsschwierigkeiten geraten sind 
und daher nicht ohne weiteres Zugang 
zu den bestehenden Förderprogram-
men haben, werden zusätzliche Son-
derprogramme für alle entsprechenden 
Unternehmen bei der KfW auflegen. 
Das wird dadurch ermöglicht, dass die 
Risikotoleranz der KfW krisenadäquat 
erhöht wird. Diese Sonderprogramme 
werden jetzt bei der EU-Kommission zur 
Genehmigung angemeldet.  
Der Bund stellt der Wirtschaft mit Ex-
portkreditgarantien (sog. Hermesde-
ckungen) eine flexible, effektive und 
umfassende Unterstützung bereit, die 
ausreicht, um eine ernste Situation, 
vergleichbar mit den Jahren nach der 
Finanzkrise 2009, zu bewältigen. Die 
Instrumente haben sich damals be-
währt und die im Haushalt 2020 verfüg-
baren Mittel reichen aus für eine ver-
gleichbare Steigerung des Fördervolu-
mens. Die wird flankiert durch ein gut 
ausgestattetes KfW-Programm zur Refi-
nanzierung von Exportgeschäften. Bei 
etwaigem zusätzlichem Bedarf für Ex-
portdeckung und Refinanzierung lässt 
sich der, Ermächtigungsrahmen sehr 
schnell erhöhen.  
 
 

4. Stärkung des Europäischen Zu-
sammenhalts  
 
Auf europäischer Ebene setzt sich die 
Bundesregierung für ein koordiniertes 
und entschlossenes Vorgehen ein. 
Deutschland ist sich seiner Verant-
wortung für Europa bewusst. Im en-
gen Austausch mit den europäischen 
Partnern wird die Bundesregierung 
ihre Corona- Maßnahmen europäisch 
verzahnen.  
Die Bundesregierung begrüßt die Idee 
der Europäischen Kommission, für 
eine „Corona Response Initiative“ mit 
einem Volumen von 25 Milliarden 
Euro. Sie begrüßt ebenfalls die An-
kündigung der europäischen Banken-
aufsicht, bestehende Spielräume zu 
nutzen, damit Banken weiter verläss-
lich Liquidität an die Wirtschaft geben 
können sowie die gestern angekün-
digten Maßnahmen der Europäischen 
Zentralbank zur Bereitstellung von 
Liquidität für Banken.  
Es ist gut, dass die EIB-Gruppe ihre in 
vergangenen Krisen erprobten In-
strumente zum Einsatz bringt, um 
europaweit Unternehmen, die vom 
Corona-Virus betroffen sind, bei Li-
quiditätsengpässen zu unterstützen. 
Insbesondere ist auf die bewährten 
EIFPortfoliogarantien zur Absicherung 
von Unternehmensliquidität zurück-
zugreifen.  
 
Wer zahlt den Lohn, wenn Mitarbei-
ter unter Quarantäne gestellt wer-
den?  
Das Gesundheitsamt kann nach § 29 
und § 30 Infektionsschutzgesetz Men-
schen unter Quarantäne stellen. 
Wenn der Betroffene krank ist, gelten 
die Regeln für eine Entgeltfortzahlung 
im Krankheitsfall. Diejenigen, die oh-
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ne Krankheit vorsorglich unter Qua-
rantäne stehen, haben per Gesetz 
einen Anspruch auf Verdienstausfall 
in Höhe ihres Nettoentgeltes. Den 
übernimmt zunächst der Arbeitgeber; 
innerhalb von drei Monaten kann er 
nach § 56 Infektionsschutzgesetz ei-
nen Antrag auf Erstattung der ausge-
zahlten Beträge stellen.  
 
Kann ich auch als Selbstständiger 
aufgrund einer angeordneten Qua-
rantäne eine Entschädigung erhal-
ten?  
Selbstständige, deren Betrieb oder 
Praxis während einer angeordneten 
Quarantäne ruht, können nach § 56 
Infektionsschutzgesetz bei der zu-
ständigen Behörde einen "Ersatz der 
in dieser Zeit weiterlaufenden nicht 
gedeckten Betriebsausgaben in an-
gemessenem Umfang" beantragen.  
 
Wer kommt für Ausfälle auf, wenn 
ein Auftrag wegen des Coronavirus 
unter Berufung auf "höhere Gewalt" 
platzt?  
Darauf gibt es keine pauschale Ant-
wort, die immer stimmt. Denn ver-
meintlich ähnliche Einzelfälle sind in 
wichtigen Details unterschiedlich 
gelagert. Wer beispielsweise einfach 
Termine innerhalb Deutschlands mit 
der Begründung absagt, wegen des 
Coronavirus seien Reisen unmöglich, 
kann sich aktuell in der Regel nicht 
auf "höhere Gewalt" berufen. Anders 
kann der Fall liegen, wenn ein Betrieb 
vom örtlichen Gesundheitsamt unter 
Quarantäne gestellt wird oder eine 
Veranstaltung aufgrund einer behörd-
lichen Anordnung abgesagt wird. 
Meistens empfiehlt sich bei aktuellen 
Problemen oder Stornierungen, mit 
Geschäftspartnern über einen fairen 

Ausgleich für beide Seiten zu sprechen 
und sich im Zweifel von Rechtsanwälten 
beraten zu lassen. Selbst bei Lieferaus-
fällen im internationalen Handel kön-
nen sich die Rechtsfolgen von vermeint-
lich oder auch tatsächlich höherer Ge-
walt stark unterscheiden. In welcher 
Form eine vertragliche Force-Majeure-
Klausel im Zuge der Corona-Krise greift, 
kommt auf die Situation an. Konkretere 
Informationen dazu erhalten Sie auf der 
Seite der IHK Stuttgart. Auf dieser Seite 
gibt es auch noch einmal Informationen 
zur Force-Majeure-Klausel.  
 
Hotlines für Unternehmen: Infotelefon 
des Bundesgesundheitsministeriums 
zum Coronavirus (Quarantänemaßnah-
men, Umgang mit Verdachtsfällen, 
etc.):  
Telefon: 030 346465100 Montag – 
Donnerstag 8:00 bis 18:00 Uhr Freitag 
8:00 bis 12:00 Uhr  
Hotline für allgemeine wirtschaftsbezo-
gene Fragen zum Coronavirus:  
Telefon: 030 18615 1515 Montag – 
Freitag 9:00 Uhr bis 17:00 Uhr  
Hotline zu Fördermaßnahmen:  
Förderhotline: 030 18615 8000 Montag 
- Donnerstag 9:00 Uhr bis 16:00 Uhr. 
Website der Förderdatenbank: 
https://www.foerderdatenbank.de/FDB
/DE/Home/home.html 
 
Beantragung von Kurzarbeitergeld: Zu-
ständig ist die örtliche Arbeitsagentur. 
Unternehmerhotline der Bundesagen-
tur:  
Telefon: 0800 45555 20  
Hotline für Fragen zu Ausnahmege-
nehmigungen:  
BAFA-Hotline: 06196 908-1444 E-Mail: 
schutzausruestung@bafa.bund.de 
 

2. Informationen der IHK: 
Handlungsmöglichkei-
ten Unternehmen 

 

Unternehmen können:  

1. bei ihrem Finanzamt einen 
Antrag auf Herabsetzung der 
Vorauszahlung und Stundung 
von Steuerzahlungen stellen,  

2. mit ihren Banken über Mög-
lichkeiten einer Tilgungsaus-
setzung für den Zeitraum der 
Krise sprechen,  

3. sich bei den Förderbanken 
über öffentliche Förderpro-
gramme informieren,  

4. bei ihrer Agentur für Arbeit 
einen Antrag auf Kurzarbei-
tergeld stellen,  

5. mit ihren Versicherungen 
über einen möglichen Be-
triebsausfall sprechen,  

6. bei den Krankenkassen einen 
Antrag auf Stundung von So-
zialversicherungsbeiträgen 
stellen. 

Diese und weitere Informationen 
sowie Ansprechpartner finden Sie 
online: www.rhein-
neckar.ihk24.de/coronavirus.  
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3. WiNO Kurzporträt 
 
Wirtschaftsförderung hat im Neckar-
Odenwald-Kreis einen hohen Stellen-
wert. Die Unterstützung und Beglei-
tung von hier ansässigen Unterneh-
men oder neuen Betrieben, die sich 
im Kreis niederlassen, zählen dabei zu 
den wichtigsten Aufgaben. Die WiNO 
ist zentraler Ansprechpartner der 
gewerblichen Wirtschaft auf Land-
kreisebene. Sie ergänzt und unter-
stützt die Wirtschaftsförderungsakti-
vitäten der Gemeinden. Die WiNO 
informiert zu allen Fragen in den Be-
reichen:  
 
-  Breitbandprojekt im Neckar-Odenwald-

Kreis 
- Unternehmenserweiterung 
- Unternehmensmodernisierungen 
- Errichtung von Unternehmen 
- Fördermöglichkeiten bei Investitionen 
- Gewerbeansiedlungen 
- Gewerbegebiete und  
 Gewerbeimmobilien im Landkreis 
- Existenzgründungen 
- Technologie- und  
 Innovationsförderung 
- Fördermöglichkeiten für Umweltmaß- 
 nahmen. 
 
Ihre WiNO Ansprechpartner 
 
 
 
 
+ 
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